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Sabine Feilbach
Hannover, im September 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

der Sommer und die Urlaubssaison ist vorbei. Ich 
hoffe, Sie konnten diese Zeit genießen. Jetzt ist es 
Zeit für den „Endspurt 2021“. Wir haben einige 
interessante Themen aus Literatur und Rechtspre-
chung für Sie zusammengestellt. Dazu gehören 
auch die neuesten „Coronamitteilungen“.

Im letzten Kreisel haben wir über unsere Neuzu-
gänge im PHC-Team berichtet – nachfolgend die 
Kurzvorstellung mit Bild.

Das PHC-Team wünscht Ihnen einen schönen 
Herbst

Beatrice 
Degenhardt

Was ich werden wollte:
Grundschullehrerin

Geworden bin ich:    
Bilanzbuchhalterin

Wunsch:  
In Zufriedenheit selbstbestimmt zu 
leben.

Motto:  
Aus Fehlern lernen.

Stärken:  
Mittels Akribie sinnvolle Lösungen 
erarbeiten.

Timo 
Bischoff

Was ich werden wollte:
Fußballer

Was ich mag:
Fußball, Schach, Krimis

Was ich nicht mag:  
Unzuverlässigkeit

Motto:  
Alea iacta est
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Schwerpunktthema

Aufwendungen in Zusammenhang mit der Be-
seitigung oder Linderung von Körperschäden, die 
durch einen Unfall auf einer beruflich veranlassten 
Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte eingetreten sind, können gemäß § 9 Abs. 
1 Satz 1 EStG als Werbungskosten abgezogen 
werden. Sie werden von der Abgeltungswirkung 
der Entfernungspauschale nicht erfasst. Diese er-
streckt sich nur auf fahrzeug- und wegstreckenbe-
zogene Aufwendungen.   
Erleidet ein Steuerpflichtiger auf dem Weg zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte einen 
Unfall, kann er die durch den Unfall verursachten 
Krankheitskosten als Werbungskosten abziehen. 
Solche Krankheitskosten werden nicht von der 
Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale er-
fasst, wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil 
vom 19.12.2019 entschieden hat.  
Der BFH erkannte die unfallbedingten Krank-
heitskosten als Werbungskosten an. Zwar sind 
durch die Entfernungspauschale grundsätzlich 
sämtliche fahrzeug- und wegstreckenbezogene 
Aufwendungen abgegolten, die durch die Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
veranlasst sind. Andere Aufwendungen, insbeson-
dere Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Beseitigung oder Linderung von Körperschäden, 
die durch einen Wegeunfall zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte eingetreten sind, wer-
den von der Abgeltungswirkung dagegen nicht 
erfasst. Solche beruflich veranlassten Krankheits-
kosten können daher neben der Entfernungspau-
schale als Werbungskosten abgezogen werden.

Ihr Bilanzbuchhalter - Mehmet Altay

Aufgrund des Klimawandels wird die Herstel-
lung von erneuerbarer Energie zu einem immer 
größeren Thema. Auch der verpflichtende Ein-
bau von Photovoltaikanlagen (im weiteren PV - 

Anlage) bei Neubauten oder Dachrenovierungen 
wird politisch diskutiert. Ein großes Hindernis 
warum man vor dem Einbau einer PV – Anlage 
zurückschrecken könnte, ist die zugrundeliegende 
steuerliche Komplexität. Das Bundesministerium 
der Finanzen hat daher am 02.06.2021 Erleich-
terungen für Betreiber von kleinen PV – Anlagen 
beschlossen. Die aktuelle steuerliche Situation ist 
im Nachfolgenden dargelegt.

Einkommensteuer:

Gewinnermittlung:    
Das Betreiben einer PV – Anlage ist grundsätzlich 
immer eine gewerbliche Tätigkeit. Der Gewinn ist 
anhand einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
zu ermitteln. Einnahmen sind sowohl der einge-
speiste Strom als auch der privat genutzte Stro-
manteil. Für den privat genutzten Stromanteil 
werden meist 20 Cent/kWh anerkannt. Entste-
hende Betriebsausgaben sind dabei vor allem die 
Abschreibungen der Anschaffungskosten der An-
lage, Versicherungskosten sowie Kosten für Rei-
nigungs- und Wartungsarbeiten. Da die Einspei-
severgütung für PV – Anlagen stetig sinkt ist es 
keine Seltenheit, dass auch Verluste erwirtschaftet 
werden.  Wer heute seine PV – Anlage installiert, 
bei dem kann es gut sein, dass er auch über den 
kompletten Zeitraum der Nutzung keinen jah-
resübergreifenden Gewinn erzielen wird. Tätig-
keiten, die absehbar nur Verluste erwirtschaften, 
werden von der Finanzverwaltung, auch oftmals 
rückwirkend, als Liebhaberei klassifiziert. Stellt 
die Finanzverwaltung eine Liebhaberei fest, wer-
den alle in den vorherigen Bescheiden festgesetz-
ten Verlusten rückwirkend nicht mehr anerkannt, 
aufgrund fehlender Gewinnerzielungsabsicht. 
Dadurch ergeben sich für Vorjahre im Nachhinein 
noch Nachzahlungen, die auch verzinst werden. 
Um ein solches Szenario zu vermeiden ist es unter 
Umständen ratsam, bereits von vornherein auf das 
Ansetzen der Verluste zu verzichten und auf Lieb-
haberei zu plädieren. Das Risiko, dass Verluste 
rückwirkend nicht mehr geltend gemacht werden 
dürfen, entfällt durch diese Maßnahme. Mit der 
Liebhaberei entfällt auch die Pflicht zur Abgabe 
einer Anlage EÜR. 

Krankheitskosten aufgrund eines 
Wegeunfalls sind als Werbungs-
kosten abziehbar

Steuerliche Behandlung von pri-
vaten Photovoltaikanlagen 
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Schwerpunktthema

Seit dem BMF-Schreiben vom 02.06.2021 müs-
sen die Betreiber von PV – Anlagen nun keine 
aufwendige Ergebnisprognose mehr erstellen um 
eine Liebhaberei nachzuweisen, sondern können 
schriftlich beantragen, dass eine Liebhaberei vor-
liegt. 

Die Voraussetzungen für einen solchen Antrag 
sind wie folgt: 

 � Leistung der PV - Anlage bis 10 kW  

 � Ein- oder Zweifamilienhaus (inklusive Gara-
gen)

 � Selbst bewohnt oder unentgeltlich überlassen

 � Nach dem 31.12.2003 in Betrieb genommen

Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit 
eine Gewinnerzielungsabsicht nachzuweisen und 
damit entstandene Verluste geltend machen zu 
können. Als Zeitraum für die Ergebnisprogno-
se ist dabei ein 20 Jahreszeitraum zu betrachten. 
Sollte diese jedoch negativ ausfallen, müssen kla-
re Argumente und Dokumente vorgelegt werden, 
aufgrund welcher Annahme der Betreiber der PV 
– Anlage eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Als 
Beispiel könnten das schlüssige Renditeangaben 
von Herstellern sein. Entstehen tatsächliche Ge-
winne sind diese steuerpflichtig.

Berücksichtigung als haushaltsnahe Dienst-
leistung:     
Liegt Liebhaberei vor kann man, wenn die sonsti-
gen Voraussetzungen erfüllt sind, die Anschaffung 
und Montage der PV – Anlage als haushaltsnahe 
Dienstleistungen geltend machen. 20 % der Kos-
ten abzüglich der Materialkosten können bis zur 
Höhe von maximal 1.200 € direkt steuermindernd 
geltend gemacht werden. Voraussetzung ist, dass 
die Rechnung vorliegt und der Betrag auf das 
Konto des Leistungserbringers überwiesen wird. 

Gewerbesteuer:    
PV – Anlagen sind von der Gewerbesteuer befreit 
solange die Stromerzeugung der installierten An-
lage auf 10 kW beschränkt ist.

Umsatzsteuer:     
Der Betreiber einer PV – Anlage ist grundsätzlich 
Unternehmer. Somit ist er auch vorsteuerberech-
tigt. Für geringe Umsätze ist es möglich die Klein-
unternehmerregelung in Anspruch zu nehmen. 
Durch die Kleinunternehmerregelung muss der 
Betreiber der PV – Anlage keine Umsatzsteuer 
auf seinen eingespeisten und selbst verbrauchten 
Strom zahlen, kann aber gleichzeitig auch keinen 
Vorsteuerabzug geltend machen. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch ein nicht überschreiten der Um-
satzgrenze von 22.000 € im Vorjahr und 50.000 € 
im aktuellen Jahr.

Möglich ist, dass man die ersten fünf Jahre auf die 
Kleinunternehmerregelung verzichtet und dafür 
aus den hohen Anschaffungskosten die Vorsteuer 
ziehen darf. Um eine rückwirkende Berichtigung 
des Vorsteuerabzugs zu verhindern, müssen die 
Umsätze zwingend der Umsatzsteuer unterwor-
fen werden. Erst im sechsten Jahr sollte auf die 
Kleinunternehmerregelung zurückgegriffen wer-
den. Die Umsatzgrenze der Kleinunternehmerre-
gelung sind für PV – Anlagen mit einer Leistung 
bis 10 kW nicht erreichbar. Wird auf die Klein-
unternehmerregelung verzichtet, ist neben der 
Einspeisung ebenso wie in der Einkommensteuer 
die Privatnutzung zu versteuern. Welche Bemes-
sungsgrundlage anzunehmen ist hängt davon ab, 
ob neben dem Strom aus der PV – Anlage noch 
weiterer Strom hinzugekauft werden muss oder ob 
lediglich der Strom aus der PV – Anlage verwen-
det wird. Bezieht der Betreiber der PV – Anla-
ge zusätzlichen Strom ist dessen Preis als fiktiver 
Einkaufspreis anzusetzen. Wenn kein weiterer 
Strom hinzugekauft wird ist der Preis des örtli-
chen Grundversorgers anzusetzen.

Ihr Steuerfachangestellter – Tim Schlesinger
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Schwerpunktthema

für die Ertragsbesteuerung des Zuwendenden.
Das bedeutet, dass eine Berücksichtigung als Zu-
wendung bei der Besteuerung des Zuwendenden 
grundsätzlich nicht in Betracht kommt, wenn die 
Körperschaft ihre tatsächliche Geschäftsführung 
bereits an der Neufassung der Satzung ausgerich-
tet hat, bevor diese ins Vereinsregister eingetragen 
ist. Für gemeinnützige Körperschaften ist es daher 
einmal mehr von weitreichender Bedeutung, dass 
der BFH das Ausschließlichkeitsprinzip zu einem 
der tragenden Prinzipien des Gemeinnützigkeits-
recht erhebt. Eine Abweichung davon ist lediglich 
dann zulässig, wenn über Satzungszwecke hinaus-
gehend auch Tätigkeiten zur Eindämmung der 
COVID-19-Pandemie erfolgen sollen.

Haben Sie Fragen, sprechen Sie uns an!

Ihr Steuerfachwirt - Marcus Faulhaber

Nimmt eine gemeinnützige Körperschaft eine Än-
derung an ihrer Satzung vor, ist hinsichtlich der 
steuerlichen Konsequenzen maßgeblich auf das 
zivilrechtliche Wirksamwerden der Satzungsän-
derung abzustellen. Laut Entscheidung des BFH 
vom 23.07.2020 kommt es bei der Feststellung der 
satzungsmäßigen Voraussetzungen auf die konsti-
tutiv (rechtsbegründend) wirkende Eintragung in 
das Vereinsregister an. Auf den Zeitpunkt der Be-
schlussfassung über die Satzungsänderung ist in-
des nicht abzustellen. Passt die Körperschaft ihre 
tatsächliche Geschäftsführung bereits vor dem zi-
vilrechtlichen Wirksamwerden der Änderung der 
Satzung an die Neufassung der Satzung an, verstößt 
sie damit gegen das Ausschließlichkeitsgebot gem. 
§ 56 AO. Ein Verstoß gegen das Ausschließlich-
keitsgebot kann zum Verlust der Gemeinnützigkeit 
führen. Die Einhaltung der satzungsmäßigen Vor-
aussetzungen für die Erlangung der Steuerbegüns-
tigung nach Maßgabe des Gemeinnützigkeitsrechts 
wird nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AO gesondert festge-
stellt. Die Feststellung ist nicht nur für die Körper-
schaft bindend, sondern auch für Steuerpflichtige, 
die Zuwendungen in Form von Spenden erbringen, 
§ 60a Abs. 1 Satz 2 AO. Der Feststellungsbescheid 
nach § 60a AO stellt, im Hinblick auf die Voraus-
setzung der formellen Satzungsvoraussetzungen des 
Zuwendungsempfängers (der Körperschaft), einen 
Grundlagenbescheid dar. Dieser ist u.a. bindend 

Ausschließlichkeitsgebot und 
Satzungsänderung
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Coronamitteilungen

Mit der Corona-Prämie (§ 3 Nr. 11a Einkom-
mensteuergesetz (EStG)) können Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge gespart werden. Ak-
tuell hat der Gesetzgeber die Zahlungsfrist erneut 
verlängert – und zwar bis zum 31.3.2022. Nach 
§ 3 Nr. 11a EStG sind steuerfrei: „zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitge-
ber in der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 30.6.2021 
aufgrund der Coronakrise an seine Arbeitneh-
mer in Form von Zuschüssen und Sachbezügen 
gewährte Beihilfen und Unterstützungen bis zu 
einem Betrag von 1.500 EUR.“ Durch das Jah-
ressteuergesetz 2020 wurde die Befristung der 
Corona-Prämie bereits vom 31.12.2020 bis zum 
30.6.2021 verlängert. Nunmehr erfolgte durch das 
Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz 
eine erneute Verlängerung bis zum 31.3.2022. 

Merke      
Der Höchstbetrag je Arbeitnehmer wurde nicht 
geändert. Die Fristverlängerung bewirkt also 
nicht, dass z. B. im ersten Quartal 2022 nochmals 
1.500 EUR steuerfrei zusätzlich zu einem z. B. in 
2021 gezahlten Betrag von 1.500 EUR gezahlt 
werden können.   

Quelle | Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz, BR-Drs. 
353/21 (B) vom 28.5.2021

Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, für Schutz-
masken (ab 2021: OP-Masken oder Masken der 
Standards FFP 2, N95 oder KN95 oder einem 
mindestens vergleichbaren Standard) einen pau-
schalen Sonderausgabenabzug (200 EUR bzw. 
400 EUR bei Zusammenveranlagung) zu gewäh-
ren. Dies sollte für die Steuererklärungen 2020 
und 2021 gelten. Doch das hat die Bundesregie-
rung nun abgelehnt. In anderen Bereichen ist die 
Beschaffung von Schutzmasken allerdings be-
günstigt: 

 � Die Kosten der Schutzmasken, die der Arbeit-
geber für sich oder seine Arbeitnehmer zur 
Ausübung der beruflichen Tätigkeit zur Verfü-

gung stellt, sind beim Arbeitgeber voll abzugs-
fähige Betriebsausgaben.

 � Die Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
Schutzmasken, die von ihm für die berufliche 
Nutzung angeschafft werden (z. B. aufgrund 
der Vorgaben des Arbeitgebers), sind Wer-
bungskosten. Eine private Mitnutzung von un-
tergeordneter Bedeutung ist unschädlich.

 � Schutzmasken, die der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer zur Ausübung der beruflichen 
Tätigkeit zur Verfügung stellt, sind kein Ar-
beitslohn. Sie werden im ganz überwiegend 
eigenbetrieblichen Interesse gewährt.

      
Quelle | Bundesrat vom 22.2.2021, BR-Drs. 50/1/21; Bundesre-
gierung vom 17.3.2021, BT-Drs. 19/27632

Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld 
und die volle Erstattung der Sozialversicherungs-
beiträge wurden bis zum 30.9.2021 verlängert. Das 
geht aus der „Dritten Verordnung zur Änderung 
der Kurzarbeitergeldverordnung“ hervor. Die bis 
zum 31.12.2021 befristeten Erleichterungen für 
den Zugang zum Kurzarbeitergeld gelten nun 
auch für Betriebe, die bis zum 30.9.2021 (bislang 
30.6.2021) Kurzarbeit eingeführt haben. Dabei 
wird auf den tatsächlichen Beginn der Kurzarbeit 
abgestellt. Für Kurzarbeit, mit der am oder nach 
dem 1.10.2021 begonnen wird, gelten die erleich-
terten Zugangsvoraussetzungen nicht mehr. Bis 
zum 30.9.2021 statt nur bis 30.6.2021 werden 
weiter 100 % der auf das Kurzarbeitergeld entfal-
lenden Sozialversicherungsbeiträge erstattet. Da-
nach senkt sich befristet bis zum 31.12.2021 die 
Erstattung auf 50 % für alle Betriebe, die bis zum 
30.9.2021 Kurzarbeit eingeführt haben. Betriebe, 
die mit Kurzarbeit am oder nach dem 1.10.2021 
beginnen, erhalten keine Erstattung der Sozialver-
sicherungsbeiträge mehr.

Quelle | Dritte Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeld-
verordnung vom 17.6.2021, BGBl I 2021, S. 1821

Steuerfreie Corona-Prämie bis 
31.3.2022 verlängert

Pauschaler Sonderausgabenabzug 
für Schutzmasken wurde nicht 
umgesetzt

Kurzarbeitergeld: Erleichterun-
gen  verlängert
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Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungs-
gericht die Frage vorgelegt, ob es mit dem Grundge-
setz vereinbar ist, dass Verluste aus der Veräußerung 
von Aktien nur mit Gewinnen aus der Veräußerung 
von Aktien und nicht mit sonstigen positiven Ein-
künften aus Kapitalvermögen verrechnet werden 
dürfen. Das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 
hat die Besteuerung von Kapitalanlagen, die dem 
steuerlichen Privatvermögen zuzurechnen sind, 
grundlegend neugestaltet. Durch die Zuordnung 
von Gewinnen aus der Veräußerung von Kapitalan-
lagen (u. a. Aktien) zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen unterliegen die dabei realisierten Wert-
veränderungen (Gewinne und Verluste) in vollem 
Umfang und unabhängig von einer Haltefrist der 
Besteuerung. Da Einkünfte aus Kapitalvermögen 
grundsätzlich abgeltend mit einem speziellen Steu-
ersatz von 25 % besteuert werden, sieht das Ein-
kommensteuergesetz vor, dass Verluste aus Kapital-
vermögen nur mit sonstigen positiven Einkünften 
aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden dürfen. 
Eine zusätzliche Verlustverrechnungsbeschränkung 
gilt für Verluste aus der Veräußerung von Aktien. 
Diese dürfen nicht mit anderen positiven Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen, sondern nur mit Gewin-
nen, die aus der Veräußerung von Aktien entstehen, 
ausgeglichen werden. Nach der Gesetzesbegrün-
dung sollen dadurch Risiken für den Staatshaushalt 
verhindert werden. Im Streitfall hatte der Kläger 
aus der Veräußerung von Aktien ausschließlich 
Verluste erzielt. Er beantragte, diese Verluste mit 
seinen sonstigen Einkünften aus Kapitalvermögen, 
die nicht aus Aktienveräußerungsgewinnen bestan-
den, zu verrechnen. Nach Auffassung des Bundes-
finanzhofs bewirke das Einkommensteuergesetz 
eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung, weil 
sie Steuerpflichtige ohne rechtfertigenden Grund 
unterschiedlich behandelt, je nachdem, ob sie Ver-
luste aus der Veräußerung von Aktien oder aus der 
Veräußerung anderer Kapitalanlagen erzielt haben. 
Eine Rechtfertigung für diese nicht folgerichtige 
Ausgestaltung der Verlustausgleichsregelung für 
Aktienveräußerungsverluste ergebe sich weder aus 
der Gefahr der Entstehung erheblicher Steuer-

mindereinnahmen noch aus dem Gesichtspunkt 
der Verhinderung missbräuchlicher Gestaltungen 
oder aus anderen außerfiskalischen Förderungs- 
und Lenkungszielen.

Der Bundesfinanzhof hat erstmals genaue Berech-
nungsparameter für die Vermeidung einer doppel-
ten Besteuerung von Renten festgelegt und zeigte 
damit drohende doppelte Besteuerung künftiger 
Rentnergenerationen auf. Zwar hatte die Revision 
des Klägers - der eine seit dem Jahr 2007 laufende 
Rente mit entsprechend hohem Rentenfreibetrag 
bezieht - keinen Erfolg. Allerdings ergibt sich 
auf der Grundlage der Berechnungsvorgaben des 
Bundesfinanzhofs, dass spätere Rentnerjahrgän-
ge von einer doppelten Besteuerung ihrer Renten 
betroffen sein dürften. Dies folge daraus, dass der 
für jeden neuen Rentnerjahrgang geltende Ren-
tenfreibetrag mit jedem Jahr kleiner werde. Er 
dürfte daher künftig rechnerisch in vielen Fällen 
nicht mehr ausreichen, um die aus versteuertem 
Einkommen geleisteten Teile der Rentenversi-
cherungsbeiträge zu kompensieren. Im Streitfall 
wandte sich der Kläger dagegen, dass das Finanz-
amt - entsprechend der gesetzlichen Übergangs-
regelung - 46 % der ausgezahlten Rente als steu-
erfrei behandelt und die verbleibenden 54 % der 
Einkommensteuer unterworfen hatte. Der Kläger 
hat eine eigene Berechnung vorgelegt, nach der er 
rechnerisch deutlich mehr als 46 % seiner Ren-
tenversicherungsbeiträge aus seinem bereits ver-
steuerten Einkommen geleistet hat. Nach seiner 
Auffassung liege deshalb eine verfassungswidrige 
doppelte Besteuerung von Teilen seiner Rente 
vor. Das Finanzgericht sah dies anders und wies 
die Klage ab. Auch der Bundesfinanzhof folgte 
der Auffassung des Klägers nicht. Vielmehr halte 
er an seiner bisherigen, vom Bundesverfassungs-
gericht bestätigten Rechtsprechung zur Renten-
besteuerung fest, nach der sowohl der mit dem 
Alterseinkünftegesetz eingeleitete Systemwechsel 
zur nachgelagerten Besteuerung von Altersbe-
zügen als auch die gesetzlichen Übergangsrege-
lungen im Grundsatz verfassungskonform seien. 

Sind  Ver lust ver rec hnungsbe-
schränkungen für Aktienveräuße-
rungsverluste verfassungswidrig?

Berechnungsparameter für die 
Vermeidung einer doppelten Be-
steuerung von Renten
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Klar sei danach aber auch, dass es im konkreten 
Einzelfall nicht zu einer doppelten Besteuerung 
von Renten kommen dürfe. Eine solche doppelte 
Besteuerung werde vermieden, wenn die Summe 
der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Renten-
zuflüsse (kurz: steuerfreier Rentenbezug) mindes-
tens ebenso hoch sei wie die Summe der aus dem 
bereits versteuerten Einkommen aufgebrachten 
Rentenversicherungsbeiträge. Der Bundesfinanz-
hof hat konkrete Berechnungsparameter für die 
Ermittlung einer etwaigen doppelten Besteuerung 
von Renten festgelegt. Dabei hat er klargestellt, 
dass zum steuerfreien Rentenbezug nicht nur die 
jährlichen Rentenfreibeträge des Rentenbezie-
hers, sondern auch die eines etwaig länger leben-
den Ehegatten aus dessen Hinterbliebenenrente 
zu rechnen sind.

Der Bundesfinanzhof hat Streitfragen zum Pro-
blem der sog. doppelten Rentenbesteuerung ge-
klärt. Er hat nicht nur über die Behandlung von 
Leistungen aus der freiwilligen Höherversiche-
rung zur gesetzlichen Altersrente und Fragen der 
sog. Öffnungsklausel entschieden. Er hat auch 
klargestellt, dass es bei Renten aus privaten Ka-
pitalanlageprodukten außerhalb der Basisversor-
gung (kurz: privaten Renten), die lediglich mit 
dem jeweiligen Ertragsanteil besteuert werden, 
systembedingt keine Doppelbesteuerung geben 
kann.

Das Bundesfinanzministerium hat am 16.03.2021 
ein Schreiben zur ertragsteuerlichen Erfassung der 
Zinsen auf Steuernachforderungen und Steuerer-
stattungen veröffentlicht. Zinsen auf Steuernach-
forderungen können ab dem Veranlagungszeit-
raum 1999 nicht mehr steuermindernd geltend 
gemacht werden. Demgegenüber führen Zinsen 

auf Steuererstattungen beim Gläubiger zu Ein-
künften aus Kapitalvermögen oder zu Einkünften 
anderer Art. Das neue Schreiben sieht nun vor, 
dass - zur Vermeidung unbilliger Härten - auf 
Antrag Erstattungszinsen durch Verzinsung von 
Steuernachforderungen und Steuererstattungen 
nicht in die Steuerbemessungsgrundlage einzube-
ziehen sind, soweit ihnen nicht abziehbare Nach-
zahlungszinsen gegenüberstehen, die auf ein und 
demselben Ereignis beruhen. Dabei sind Erstat-
tungszinsen und die diesen gegenüberstehenden 
Nachzahlungszinsen auf den Betrag der jeweils 
tatsächlich festgelegten Zinsen begrenzt.

Ein Elternpaar, das im Dezember heiratete und 
erst vom Zeitpunkt der Eheschließung an in ei-
nem gemeinsamen Haushalt lebte, machte neben 
dem Ehegattensplitting in seiner Steuererklärung 
für die Monate Januar bis November auch den 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende geltend. 
Das Finanzamt akzeptierte dies jedoch nicht. 
Für ein Paar, das sich für eine steuerliche Zusam-
menveranlagung entschieden habe, gelte diese für 
das gesamte Jahr der Eheschließung - also auch 
für die Monate vor der Ehe. Das Finanzgericht 
München bestätigte die Auffassung des Finanz-
amtes. Wenn bisher in eigenen Haushalten le-
bende Steuerpflichtige mit jeweils einem eigenen 
Kind erst ab ihrer Heirat im Dezember des Ver-
anlagungszeitraums zusammengezogen seien und 
sie die Zusammenveranlagung beantragen, stehe 
ihnen kein Entlastungsbetrag für Alleinerziehen-
de zu. Die Ehegatten gelten aufgrund der Zu-
sammenveranlagung unabhängig davon, dass die 
Ehe erst im Dezember geschlossen wurde und die 
Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung 
erstmalig im Dezember erfüllt wurden, in keinem 
Kalendermonat dieses Veranlagungszeitraums als 
alleinstehend mit der Folge, dass ihnen auch kein 
ermäßigter Entlastungsbetrag für den Zeitraum 
von Januar bis November zustehe.

Bei privaten Renten kann es sys-
tembedingt nicht zu doppelter 
Besteuerung kommen

Ertragsteuerliche Erfassung der 
Zinsen auf Steuernachforderun-
gen und Steuererstattungen

Entlastungsbetrag für Alleiner-
ziehende und Ehegattensplitting 
nicht im selben Jahr
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Wer sich für die Arbeit auf eigene Kosten Com-
puter, Drucker oder Software etc. anschafft, kann 
das steuermindernd geltend machen. Ab dem 
Veranlagungsjahr 2021 können die Kosten sogar 
vollständig im Jahr des Kaufes abgesetzt werden. 
Die Änderung dieser Steuervorschrift betrifft 
eine Vielzahl an Käufen, von Computerhardware 
über Peripheriegeräte und Zubehör bis hin zu Be-
triebs- und Anwendersoftware. Wird die Technik 
mindestens zu 90 Prozent beruflich genutzt, ist 
die vollständige Abschreibung des Kaufpreises als 
Werbungskosten erlaubt. Wenn der private Nut-
zungsanteil mehr beträgt, ist zwischen privater 
und beruflicher Nutzung abzugrenzen. Nur der 
berufliche Anteil ist gemessen am Kaufpreis ab-
setzbar. Bisher mussten Computer, Drucker und 
Software mit einem Anschaffungspreis über 800 
Euro netto über den Zeitraum von drei bis fünf 
Jahren abgeschrieben werden. Der Kaufpreis wur-
de also auf mehrere Steuerjahre aufgeteilt. Dem 
liegt die AfA-Tabelle zur Abschreibung für all-
gemeine Anlagegüter zugrunde. Die Finanzver-
waltung hat die steuerlichen Abschreibungsre-
gelungen nun geändert: Seit dem 1. Januar 2021 
wird eine gewöhnliche Nutzungsdauer von einem 
Jahr angenommen. Dies gilt auch rückwirkend für 
noch nicht vollständig abgeschriebene Geräte.

Hinweis
Macht die private Nutzung einen nicht unerhebli-
chen Anteil aus, sollte man ggf. mit dem Arbeitge-
ber die Sachlage besprechen. Die private Nutzung 
von betrieblichen Personalcomputern ist nämlich 
steuerfrei und der Arbeitgeber hat stets die Mög-
lichkeit der Sofortabschreibung!

Wird von einer im Inland ansässigen Person eine 
ausländische Ferienwohnung vermietet, erhebt 
zunächst der ausländische Staat neben Grund-
steuer auch Einkommensteuer - je nach Finanz-
verfassung von der Gemeinde, dem Land, Kanton 
oder der zentralstaatlichen Steuerverwaltung - auf 
die Mieterträge. Aber auch in Deutschland sind 
diese Mieterträge als Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung zu erklären. Unter den gleichen 
Bedingungen, die auch für inländische Ferien-
wohnungen gelten, kann auch eine Einordnung 
als Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Betracht 
kommen (z. B. bei einer volleingerichteten Woh-
nung, die von einer Feriendienstorganisation zur 
ständigen Vermietung bereitgehalten und laufend 
kurzfristig vermietet wird). Werden mit der Fe-
rienwohnung laufend Verluste erzielt, kann auch 
eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei vorlie-
gen. Liegen auch in Deutschland steuerpflichti-
ge Einkünfte vor, kann aufgrund eines mit dem 
ausländischen Staat abgeschlossenen Doppelbe-
steuerungsabkommens (DBA) je nach der Art des 
Abkommens eine Befreiung von der deutschen 
Steuer erfolgen (z. B. USA, Italien) oder eine An-
rechnung der im Ausland erhobenen Steuern auf 
die deutsche Einkommensteuer vorgenommen 
werden (z. B. Spanien, Schweiz). Wird auf die 
Einkünfte keine deutsche Steuer erhoben, unter-
liegen die Vermietungserträge dem Progressions-
vorbehalt, d. h. der deutsche Steuersatz wird unter 
Berücksichtigung der ausländischen Einkünfte 
auf die inländischen Einkünfte angewandt. Für 
die Ermittlung der Netto-Einkünfte gelten die 
gleichen Bestimmungen wie für inländische Ein-
künfte, d. h. der Ansatz von Werbungskosten und 
auch AfA auf die Anschaffungskosten des Gebäu-
des und der Möbel sind zulässig. Die ausländische 
Steuer kann aber höchstens bis zum Betrag der 
anteilig auf die Einkünfte entfallenden deutschen 
Steuer angerechnet werden. Wie auch bei inländi-
schen Grundstücken hat eine Veräußerung inner-
halb von 10 Jahren nach dem Erwerb die Steuer-
pflicht des Veräußerungsgewinns zur Folge, es sei 
denn, dass jeweils anzuwendende DBA schließt 
dies aus.

Steuerliche Nutzungsdauer für 
beruflich angeschaffte Computer, 
Drucker, Software etc. verkürzt

Steuerfolgen bei Vermietung von 
Ferienwohnungen/-häusern im 
Ausland
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Der Eigentümer eines mit einem Zweifamilien-
haus bebauten Grundstücks erzielte aus diesen 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. 
Als er verstarb, stritten seine Frau und das Fi-
nanzamt darüber, ob noch nicht berücksichtigte 
Erhaltungsaufwendungen im Todesjahr (Streit-
jahr) in einer Summe beim Erblasser abziehbar 
sind oder die Verteilung beim Erben fortgeführt 
wird. Im Streitjahr wurde die Frau mit ihrem ver-
storbenen Ehemann zusammen zur Einkommen-
steuer veranlagt. In ihrer Einkommensteuererklä-
rung erklärte sie für ihren verstorbenen Ehemann 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 12. Ja-
nuar 2016 und als Werbungskosten gab sie den 
zum Zeitpunkt des Todes noch nicht berücksich-
tigten Teil der Erhaltungsaufwendungen an. Das 
beklagte Finanzamt berücksichtigte in dem Ein-
kommensteuerbescheid 2016 Erhaltungsaufwen-
dungen nur in der Höhe, die dem auf den Monat 
Januar entfallenden Anteil der an sich für 2016 
angefallenen Jahresbeträge entsprach. Die hierge-
gen nach erfolglosem Einspruch erhobene Klage 
hatte vor dem Finanzgericht Münster Erfolg. Der 
Bundesfinanzhof hat die Revision des Finanzam-
tes als unbegründet zurückgewiesen. Habe der 
Steuerpflichtige größere Erhaltungsaufwendun-
gen auf mehrere Jahre verteilt und verstirbt er in-
nerhalb des Verteilungszeitraums - wie im Streit-
fall -, sei der noch nicht berücksichtigte Teil der 
Erhaltungsaufwendungen im Veranlagungsjahr 
des Versterbens als Werbungskosten im Rahmen 
seiner Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung abzusetzen.

Hinweis     
Werbungskosten sind in dem Veranlagungszeit-
raum abzuziehen, in dem sie geleistet worden 
sind. Jedoch kann ein Steuerpflichtiger größere 
Aufwendungen für die Erhaltung von Gebäuden, 
die im Zeitpunkt der Leistung des Erhaltungsauf-
wands nicht zu einem Betriebsvermögen gehören 
und überwiegend Wohnzwecken dienen, auf zwei 
bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen.

Wohnungseigentümer und Mieter können Aus-
gaben für haushaltsnahe Dienstleistungen oder 
Handwerkerleistungen anteilig steuerlich gel-
tend machen. Dafür sollte die Nebenkostenab-
rechnung bei der Einkommensteuererklärung 
vorgelegt werden. Das Finanzamt erkennt u. a. 
Kosten für die Reinigung des Treppenhauses, für 
Dach-, Fassaden- und Gartengestaltungsarbeiten 
oder für Reparatur, Wartung oder Austausch von 
Heizungsanlagen an. Abzugsfähig sind auch die 
Schornsteinfegergebühren oder Kosten für das 
Überprüfen von Blitzschutzeinrichtungen. Die 
insgesamt anfallenden Aufwendungen müssen 
auf die einzelnen Eigentümer oder Wohnungen 
aufgeteilt sein. In der Jahresabrechnung sollten 
die einzelnen Dienstleister mit den Gesamtkos-
ten aufgeführt sein und dazu detailliert der den 
einzelnen Wohneinheiten zugeordnete Kosten-
anteil. Alternativ können sich Wohnungseigen-
tümer eine Bescheinigung des Verwalters für das 
Finanzamt ausstellen lassen.

Der Bundesrat hat am 25. Juni 2021 der Verlänge-
rung der Abgabefrist für die Steuererklärung 2020 
um drei Monate zugestimmt. Steuerpflichtige, die 
ihre Steuererklärung selbst anfertigen, haben nun 
bis Ende Oktober 2021 Zeit, um ihre Erklärung 
beim Finanzamt abzugeben. Sind Angehörige der 
steuerberatenden Berufe mit der Erstellung be-
auftragt, verlängert sich der Termin auf den 31. 
Mai 2022. Auch die besonderen Abgabefristen für 
Steuerpflichtige mit Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft verlängern sich um drei Monate. 
Parallel dazu wird auch die Karenzzeit zur Ver-
schonung von Verzugszinsen auf Steuerschulden 

Abzug der beim Tod des Steuer-
pflichtigen noch nicht verbrauch-
ten Erhaltungsaufwendungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen 
oder Handwerkerleistungen - Ne-
benkostenabrechnung vorlegen

Abgabefrist für Steuererklärun-
gen für das Veranlagungsjahr 2020 
verlängert
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um drei Monate ausgeweitet. Der Bund möchte 
insbesondere die Steuerberater entlasten, da seit 
Corona ein deutlich höheres Arbeitspensum an-
fällt. Auch die Finanzämter sind wohl froh, da sich 
auch dort die Lage arbeitsbelastend verschärft. 
 

Hinweis:
Da der 31. Oktober 2021 ein Sonntag ist, ver-
schiebt sich die Frist auf Montag, den 1. Novem-
ber 2021. In Bundesländern, in denen der 1. No-
vember ein Feiertag ist, ist der 2. November 2021 
der letzte Abgabetermin für die Steuererklärung 
2020.

Mit am 18. August 2021 veröffentlichtem Be-
schluss hat das Bundesverfassungsgericht 
entschieden, dass die Verzinsung von Steu-
ernachforderungen und Steuererstattungen ver-
fassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung 
für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 
ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde ge-
legt wird. Die Zinsregelung betrifft Einkom-
men-, Körperschaft-, Vermögen-, Umsatz- oder 
Gewerbesteuer und gilt sowohl für Steuernach-
forderungen als auch Steuererstattungen. Nach 

Auffassung des Bundesverfassungsgerichts stellt 
die Verzinsung von Steuernachforderungen mit 
einem Zinssatz von monatlich 0,5 % nach Ab-
lauf einer zinsfreien Karenzzeit von grundsätz-
lich 15 Monaten eine Ungleichbehandlung von 
Steuerschuldnern, deren Steuer erst nach Ablauf 
der Karenzzeit festgesetzt wird, gegenüber Steu-
erschuldnern, deren Steuer bereits innerhalb der 
Karenzzeit endgültig festgesetzt wird, dar. Diese 
Ungleichbehandlung erweist sich für in die Jah-
re 2010 bis 2013 fallende Verzinsungszeiträume 
noch als verfassungsgemäß, für in das Jahr 2014 
fallende Verzinsungszeiträume dagegen als verfas-
sungswidrig (Art. 3 Abs. 1 GG). Bei Einführung 
des Zinssatzes von monatlich  0,5 % habe dieser 
noch etwa den maßstabsrelevanten Verhältnissen 
am Geld- und Kapitalmarkt entsprochen. Nach 
Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 habe sich 
jedoch ein strukturelles Niedrigzinsniveau ent-
wickelt, das nicht mehr Ausdruck üblicher Zins-
schwankungen sei. Spätestens seit dem Jahr 2014 
erweise sich der Zinssatz als realitätsfern, so das 
Bundesverfassungsgericht. Das bisherige Recht 
sei für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallen-
de Verzinsungszeiträume weiter anwendbar. Für 
ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträu-
me sind die Vorschriften dagegen unanwendbar. 
Der Gesetzgeber sei verpflichtet, bis zum 31. 
Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung 
zu treffen.

Wer anlässlich der Hochwasserkatastrophe in 
Deutschland Spenden getätigt hat, kann diese als 
Sonderausgaben steuerlich geltend machen. Da-
bei gelten Erleichterungen für den Nachweis von 
Spenden. Es reicht für alle Spenden, die bis zum 
31. Oktober 2021 zur Hilfe in Katastrophenfäl-
len auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes 
Sonderkonto eingezahlt werden, der Bareinzah-
lungsbeleg oder die Buchungsbestätigung (z. B. 
der Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder 
der PC-Ausdruck bei Online-Banking) eines 
Kreditinstitutes als Spendenquittung aus. Das gilt 
auch für Spender, die nicht in einem vom Hoch-
wasser betroffenen Land wohnen.

Verzinsung von Steuernachforde-
rungen und Steuererstattungen 
mit jährlich 6 % ab 2014 verfas-
sungswidrig

Spenden anlässlich der Hoch-
wasserkatastrophe - Erleichterter 
Nachweis
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Die verheirateten Kläger zahlten für die Betreu-
ung ihrer minderjährigen Tochter einen Kin-
dergartenbeitrag i. H. von 926 Euro. Zugleich 
erhielt der Kläger von seinem Arbeitgeber einen 
steuerfreien Kindergartenzuschuss i. H. von 600 
Euro. Das beklagte Finanzamt kürzte die von den 
Klägern mit ihrer Einkommensteuererklärung in 
voller Höhe (926 Euro) geltend gemachten Son-
derausgaben um den steuerfreien Arbeitgeberzu-
schuss. Die Klage hatte vor dem Bundesfinanz-
hof keinen Erfolg. Kinderbetreuungskosten und 
damit auch Kindergartenbeiträge können unter 
bestimmten Voraussetzungen als Sonderausgaben 
geltend gemacht werden. Sonderausgaben setzen 
jedoch Aufwendungen voraus. Nach Auffassung 
des Bundesfinanzhofs dürfen daher nur solche 
Ausgaben als Sonderausgaben berücksichtigt wer-
den, durch die der Steuerpflichtige tatsächlich und 
endgültig wirtschaftlich belastet ist. D. h., gewährt 
der Arbeitgeber einen steuerfreien zweckgebun-
denen Arbeitgeberzuschuss zu den Kinderbetreu-
ungskosten, werde die wirtschaftliche Belastung 
des Steuerpflichtigen in diesem Umfang gemin-
dert.

Der Bundesfinanzhof hat zu der Frage Stellung 
genommen, ob ein bei der Arbeitnehmertätigkeit 
als Werbungskosten geltend gemachtes häusliches 
Arbeitszimmer (1.250 Euro) bei der Veräußerung 
der Eigentumswohnung nicht den Wohnzwecken 
zugeordnet wird und so den Veräußerungstatbe-
stand „private Veräußerungsgeschäfte“ erfüllt. 
Eine Lehrerin erzielte Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Arbeit und machte, wie in den Vorjah-
ren, die Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer, welches sich in ihrer Eigentumswohnung 
befand, als Werbungskosten geltend. Diese wur-
den vom beklagten Finanzamt jeweils mit dem 
Höchstbetrag i. H. von 1.250 Euro anerkannt. 
Als die Lehrerin im Streitjahr 2017 ihre Eigen-
tumswohnung veräußerte, berücksichtigte das 
Finanzamt in der Einkommensteuerveranlagung 
2017 anteilig auf das Arbeitszimmer entfallende 
Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften 
(Veräußerungsgewinn). Das Finanzgericht Ba-
den-Württemberg gab der Klage statt und setzte 
die Einkünfte aus der Veräußerung der Eigen-
tumswohnung mit 0 Euro an. Die Revision des 
Finanzamtes hat der Bundesfinanzhof als unbe-
gründet zurückgewiesen. Werde eine zu eigenen 
Wohnzwecken genutzte Eigentumswohnung in-
nerhalb der zehnjährigen Haltefrist veräußert, ist 
der Veräußerungsgewinn nach der Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs auch insoweit von der Be-
steuerung ausgenommen, als er auf ein zur Erzie-
lung von Überschusseinkünften genutztes häusli-
ches Arbeitszimmer entfällt. 
Hinweis:
Der Gewinn aus der Veräußerung einer selbstge-
nutzten Immobilie wird bereits nach einer sehr 
kurzen Haltedauer von der Einkommensteuer 
freigestellt, wenn u. a. die Immobilie ausschließlich 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Bisher 
geht die Finanzverwaltung davon aus, dass diese 
Voraussetzung für die Teilfläche, welche für das 
Arbeitszimmer genutzt wird, nicht vorliegt. Sie ist 
der Ansicht, dass der auf diese Fläche anfallende 
Spekulationsgewinn anteilig der Besteuerung zu 
unterwerfen ist. Das Finanzgericht Baden-Würt-
temberg und der Bundesfinanzhof sind nunmehr 
dieser Ansicht entgegengetreten.

Kein Abzug von Kindergartenbei-
trägen in Höhe steuerfrei gezahl-
ter Arbeitgeberzuschüsse in der 
Einkommensteuererklärung

Keine Besteuerung des auf das 
häusliche Arbeitszimmer ent-
fallenden Veräußerungsgewinns 
bei Verkauf einer selbstgenutzten 
Immobilie
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Eine Arbeitnehmerin hatte mit ihrem Arbeitgeber 
zusätzlich zu einem Vertrag über die Aufhebung 
des Arbeitsverhältnisses mit einer Abfindung eine 
sog. Sprinterklausel vereinbart. Diese besagte, dass 
der Arbeitnehmerin das Recht eingeräumt wur-
de, gegen einen weiteren Abfindungsbetrag das 
Arbeitsverhältnis vor dem eigentlich vereinbarten 
Zeitpunkt zu beenden. Die Arbeitnehmerin hatte 
dieses Recht ausgeübt und die weitere Abfindung 
erhalten. Das beklagte Finanzamt unterwarf nur 
die aus der Aufhebung des Arbeitsverhältnisses 
resultierende Abfindung der ermäßigten Besteue-
rung, nicht aber den aufgrund der Ausübung der 
Sprinterklausel erhaltenen Betrag. Das Hessische 
Finanzgericht entschied anders und gab der Klage 
statt. Auch der weitere Abfindungsbetrag sei er-
mäßigt zu besteuern, denn auch diese Abfindung 
finde ihren Rechtsgrund in der Aufhebungsver-
einbarung und sei nicht getrennt davon zu be-
trachten.

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
ist die ortsübliche Marktmiete grundsätzlich auf 
der Basis des Mietspiegels zu bestimmen. Die 
maßgebliche ortsübliche Marktmiete ergibt sich 
grundsätzlich aus dem örtlichen Mietspiegel. 
Hierzu gehören sowohl der einfache Mietspie-
gel nach § 558c BGB als auch der qualifizierte 
Mietspiegel nach § 558d BGB. Dabei ist jeder 
der Mietwerte (nicht nur der Mittelwert) als orts-
üblich anzusehen, den der Mietspiegel im Rah-
men einer Spanne zwischen mehreren Mietwer-
ten für vergleichbare Wohnungen ausweist. Erst 
die Über- oder Unterschreitung der jeweiligen 
Grenzwerte führt zur Unüblichkeit. 

Kann ein Mietspiegel nicht zugrunde gelegt wer-
den (z. B.: keine regelmäßige Anpassung an die 
Marktentwicklung) oder ist er nicht vorhanden, 
kann die ortsübliche Marktmiete z. B. 

 � mithilfe eines mit Gründen versehenen Gut-
achtens eines öffentlich bestellten und vereidig-
ten Sachverständigen i. S. des § 558a Abs. 2 Nr. 
3 BGB, 

 � durch die Auskunft aus einer Mietdatenbank i. 
S. des § 558a Abs. 2 Nr. 2 BGB i. V. mit § 558e 
BGB oder

 � unter Zugrundelegung der Entgelte für zumin-
dest drei vergleichbare Wohnungen i. S. des  
§ 558a Abs. 2 Nr. 4 BGB ermittelt werden.

Beachten Sie     
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist jeder dieser 
Ermittlungswege grundsätzlich gleichrangig.

Hintergrund     
Bei einer verbilligten Vermietung gilt die Über-
lassung einer Wohnung zu Wohnzwecken bis 
zum Veranlagungszeitraum 2020 bereits dann als 
vollentgeltlich, wenn die Miete mindestens 66 % 
des ortsüblichen Niveaus beträgt. Dann ist der vol-
le Werbungskostenabzug eröffnet. Liegt die Miete 
darunter, sind die Kosten aufzuteilen.

Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2021 
wurde die Grenze von 66 % auf 50 % herabgesetzt. 
Das bedeutet: Beträgt das Entgelt 50 % und mehr, 
jedoch weniger als 66 % der ortsüblichen Miete, ist 
eine Totalüberschussprognoseprüfung vorzuneh-
men:

 � Fällt diese positiv aus, ist Einkunftserzielungs-
absicht zu unterstellen und der volle Werbungs-
kostenabzug ist möglich. 

 � Anderenfalls ist von einer Einkunftserzielungs-
absicht nur für den entgeltlich vermieteten Teil 
auszugehen und die Kosten sind aufzuteilen 
    

Quelle | BFH-Urteil vom 22.2.2021, Az. IX R 7/20, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 222179

Ermittlung der ortsüblichen 
Marktmiete bei einer verbilligten 
Vermietung 

Ermäßigte Besteuerung von zu-
sätzlich gezahlter Abfindung nach 
Wahrnehmung einer sog. Sprin-
terklausel

der KREISEL  3.-2021
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Katastrophenerlassen vom 16.7.2021 hatten z. B. 
das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz u. a. folgende Aspekte geregelt: 

 � Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen 
sowie die Anpassung von Vorauszahlungen,

 � den Nachweis steuerbegünstigter Zuwendun-
gen,

 � die Dokumentation beim Verlust von Buch-
führungsunterlagen sowie

 � Vergünstigungen bei Einkommen-, Körper-
schaft- und Lohnsteuer sowie bei der Grund- 
und Gewerbesteuer.

In Sondersitzungen haben sich Bund und Länder 
auf weitere Erleichterungen verständigt. Dies sind 
z. B.:

 � Gewährung des Betriebsausgabenabzugs für 
zahlreiche Zuwendungen aus dem Betriebs-
vermögen sowie

 � die Möglichkeit für Arbeitgeber, ihren geschä-
digten Angestellten unentgeltlich Verpflegung 
zur Verfügung zu stellen und z. B. Fahrzeuge, 
Wohnungen und Unterkünfte steuerfrei zur 
Nutzung zu überlassen.

Bund und Länder haben außerdem vereinbart, 
dass die Erleichterungen auch dann greifen, 
wenn die zuwendende Person nicht in einem vom 
Hochwasser betroffenen Land wohnt.

Beachten Sie     
Mit Schreiben vom 23.7.2021 hat das Bundesfi-
nanzministerium zudem umsatzsteuerliche Billig-
keitsmaßnahmen erlassen.

Quelle | Katastrophenerlasse der Länder, z. B. FinMin NRW 
vom 23.7.2021; BMF, PM Nr. 20 vom 23.7.2021 „Steuerliche 
Erleichterungen bei der Beseitigung der Hochwasserschäden“; 
BMF-Schreiben vom 23.7.2021, Az. III C 2 - S 7030/21/10008 
:001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 223697

Erhalten Eltern von der Krankenkasse Kinder-
krankengeld, ist diese Zahlung nach § 3 Nr. 2 
Einkommensteuergesetz (EStG) steuerfrei. Sie 
unterliegt jedoch als Lohnersatzleistung dem Pro-
gressionsvorbehalt nach § 32b EStG. Eine Aus-
setzung des Progressionsvorbehalts für das Kin-
derkrankengeld wegen der Coronakrise hat die 
Bundesregierung nun abgelehnt. 

Hintergrund     
Durch die Schließung von Schulen und Kinder-
tagesstätten mussten zahlreiche Eltern auf das 
Kinderkrankengeld nach § 45 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB V) zurückgreifen. Diese 
Lohnersatzleistung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung kommt zum Tragen, wenn arbeitneh-
mende Eltern zur Beaufsichtigung, Betreuung 
oder Pflege ihres Kindes der Arbeit fernbleiben.
Lohnersatzleistungen, zu denen neben dem Kin-
derkrankengeld auch andere Unterstützungsmaß-
nahmen (z. B. Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, 
Krankengeld oder Entschädigungen für Ver-
dienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz) 
gehören, sind steuerfrei. Wegen des Progressions-
vorbehalts können diese Leistungen jedoch dazu 
führen, dass die übrigen steuerpflichtigen Ein-
künfte der Arbeitnehmer höher besteuert werden, 
als dies ohne den Einsatz von Lohnersatzleistun-
gen der Fall wäre.

Quelle | Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung, BT-
Drs. 19/28418 vom 13.4.2021

Die Auswirkungen des verheerenden Regentiefs 
„Bernd“ haben bundesweit zahlreiche Todesfälle 
verursacht und zudem extreme Schäden an Ge-
bäuden, an der Infrastruktur und am Hab und Gut 
der Menschen angerichtet. Die jeweiligen Finanz-
verwaltungen haben schnell reagiert und Mitte 
Juli 2021 steuerliche Entlastungsmaßnahmen ver-
öffentlicht, die bereits erweitert wurden. In ihren 

Kinderkrankengeld ist steuerfrei – 
unterliegt aber dem Progressions-
vorbehalt

Regentief „Bernd“: Katastrophen-
erlasse regeln Erleichterungen
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Private Veräußerungsgeschäfte mit Grundstü-
cken, bei denen der Zeitraum zwischen An-
schaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn 
Jahre beträgt, unterliegen der Besteuerung. Nach 
einer Entscheidung des Finanzgerichts Düssel-
dorf kann auch eine Zwangsversteigerung eines 
Grundstücks ein privates Veräußerungsgeschäft 
auslösen. Bei einer Zwangsversteigerung beruht 
der Eigentumsverlust nach Ansicht des Finanzge-
richts Düsseldorf auf einem Willensentschluss des 
Eigentümers. Denn er kann den Eigentumsverlust 
durch eine Befriedigung der Gläubiger verhin-
dern. Ob dies tatsächlich wirtschaftlich möglich 
gewesen ist, ist unbeachtlich. Das Finanzge-
richt Düsseldorf stellte für die Fristberechnung 
(„10-Jahresfrist“) auf das obligatorische Rechtsge-
schäft ab. Bei einer Zwangsversteigerung ist daher 
der Tag der Abgabe des jeweiligen Meistgebots 
entscheidend. 

Beachten Sie     
Der Zuschlag, mit dem der Erwerber anschlie-
ßend das Eigentum kraft Hoheitsakt erwirbt, ist 
hingegen der „dingliche“ Akt der Eigentumsüber-
tragung, der für die Fristberechnung unerheblich 
ist.

Andere Sichtweise bei Enteignung

Anders sieht es hingegen bei einer Enteignung aus. 
Hier hat der Bundesfinanzhof in 2019 entschie-
den, dass ein Eigentumsverlust durch Enteignung 
keine Veräußerung ist. Die Begriffe „Anschaffung“ 
und „Veräußerung“ erfassen entgeltliche Erwerbs- 
und Übertragungsvorgänge, die wesentlich vom 
Willen des Steuerpflichtigen abhängen. An einer 
willentlichen Übertragung auf eine andere Person 
fehlt es aber, wenn – wie bei einer Enteignung – 
der Verlust des Eigentums am Grundstück ohne 
maßgeblichen Einfluss des Steuerpflichtigen (und 
ggf. auch gegen seinen Willen) stattfindet.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 28.4.2021, Az. 2 K 2220/20 
E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 223745; BFH-Urteil vom 
23.7.2019, Az. IX R 28/18

Eine Steuerpflichtige hatte für die Teilnahme an 
drei klinischen Studien (eine Creme und zwei Me-
dikamente) Vergütungen i. H. v. insgesamt 7.275 
Euro zuzüglich Fahrtkostenpauschalen erhalten. 
Für den Fall studienbedingter Verletzungen wur-
de zugunsten der Probanden eine Probandenver-
sicherung abgeschlossen. In einer Kontrollmittei-
lung erlangte das beklagte Finanzamt Kenntnis 
von den Vergütungen und unterwarf diese Ein-
nahmen als sonstige Einkünfte aus Leistungen 
der Besteuerung. Die Klägerin war der Ansicht, 
dass es sich um nicht steuerbares Schmerzensgeld 
für gesundheitliche Beeinträchtigungen handelt.
Die Klage hatte vor dem Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz keinen Erfolg. Nach Auffassung des 
Gerichts stellt die Tätigkeit als Probandin für me-
dizinische Wirkstoffe eine steuerbare Tätigkeit in 
Form sonstiger Leistungen dar. Eine „Leistung“ in 
diesem Sinne sei jedes Tun, Unterlassen oder Dul-
den, das Gegenstand eines entgeltlichen Vertrags 
sein könne. Erfolg oder Misserfolg der Studie, das 
vorzeitige Abbrechen der Studie seien demnach 
unerheblich für die Besteuerung des Honorars. 
Auch Dauer und Häufigkeit der Leistungen seien 
ohne Bedeutung. Zu beachten sei dabei, dass sol-
che Einkünfte nur dann nicht einkommensteuer-
pflichtig seien, wenn sie weniger als 256 Euro im 
Kalenderjahr betragen haben (Freigrenze).

Eigentumsübergang im Wege der 
Zwangsversteigerung 

Probandenhonorare für medizini-
sche Studien sind steuerbar

der KREISEL  3.-2021
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Organgesellschaften sein können, wenn auch alle 
Gesellschafter finanziell in den Organträger ein-
gegliedert sind, gegen Unionsrecht verstößt. Eine 
Mehrheitsbeteiligung an der Personengesellschaft 
sei ausreichend. Die Auslegung, Organträger kön-
ne nur der sein, der unmittelbar alle Anteile an der 
Personengesellschaft hält, sei zu eng. Diese Ein-
schränkung sei auch nicht zur Vermeidung von 
Steuerhinterziehung und/oder Steuerumgehun-
gen geeignet. Hierzu wäre z. B. eine Bewilligung 
der Organschaft durch die Finanzverwaltung bes-
ser geeignet.

Folge:       
Unter Berufung auf das EuGH-Urteil können 
auch Personengesellschaften in eine umsatzsteu-
errechtliche Organschaft einbezogen werden, an 
denen der Organträger nicht alle Anteile hält.

Das Finanzgericht Niedersachsen hatte über die 
Frage zu entscheiden, ob Strom, den der Vermieter 
über eine Photovoltaikanlage erzeugt und an die 
Mieter liefert, umsatzsteuerlich als Nebenleistung 
der Vermietung anzusehen ist. Das Finanzgericht 
hat diese Frage verneint und der Klage des Ver-
mieters stattgegeben. Auch wenn Strom über eine 
Photovoltaikanlage vom Vermieter erzeugt und an 
die Mieter geliefert wird, handele es sich dabei im 
Regelfall nicht um eine unselbstständige Neben-
leistung der (steuerfreien) Vermietung. Entschei-
dend sei, dass der Mieter die Möglichkeit habe, 
den Stromanbieter frei zu wählen. Auch der Euro-
päische Gerichtshof habe in einem vergleichbaren 
Fall die Stromlieferung als von der Vermietung 
getrennt angesehen. Da der Bundesfinanzhof über 
diese Rechtsfrage bisher noch nicht ausdrücklich 
entschieden hat und die Finanzverwaltung das 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht an-
wendet, hat das Finanzgericht Niedersachsen die 
Revision zugelassen.

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat zu 
der Frage Stellung genommen, in welcher Höhe 
eine im Dezember 2013 geleistete Leasingson-
derzahlung für einen teils privat und teils zu un-
ternehmerischen Zwecken genutzten Pkw als Be-
triebsausgaben bzw. Werbungskosten abzugsfähig 
ist. Verwendet ein nicht bilanzierungspflichtiger 
Steuerpflichtiger einen geleasten Pkw für un-
ternehmerische Zwecke und macht er dafür die 
tatsächlichen Kosten geltend, so gehört eine bei 
Leasingbeginn zu erbringende Sonderzahlung in 
Höhe der anteiligen unternehmerischen Nutzung 
des Pkw nach dem Urteil des Finanzgerichts zu 
den sofort abziehbaren Betriebsausgaben. Dabei 
sei bei der Höhe der anteiligen unternehmerischen 
Nutzung auf eine laufzeitbezogene Betrachtungs-
weise abzustellen.

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben können 
Personengesellschaften umsatzsteuerlich Organ-
gesellschaften sein. Trotz zustimmender Auffas-
sung der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
durch das Schreiben des Bundesfinanzministe-
riums vom 26. Mai 2017 war bislang unklar, in 
welchen Fällen eine Personengesellschaft Or-
gangesellschaft sein kann. Auch, weil die Finanz-
verwaltung die „Hürde“ hierfür sehr hoch gelegt 
hat. Die Frage, ob eine finanzielle Eingliederung 
nur gegeben ist, wenn der Organträger unmittel-
bar alle Anteile an der Personengesellschaft hält 
oder auch eine Mehrheitsbeteiligung an der Per-
sonengesellschaft ausreicht, hat nunmehr der Eu-
ropäische Gerichtshof (EuGH) auf Vorlage des 
Finanzgerichts Berlin-Brandenburg beantwortet.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte dem 
EuGH die Frage vorgelegt, ob die strengen An-
forderungen der Finanzverwaltung europarechts-
konform sind. Der EuGH hat nun mit Urteil 
vom 15. April 2021 klargestellt, dass eine solche 
Einschränkung, dass Personengesellschaften nur 

Laufzeitbezogene Betrachtungs-
weise bei Firmenwagen-Leasing- 
sonderzahlungen

Personengesellschaft als Organ-
gesellschaft

Zur Stromlieferung als selbststän-
dige Leistung neben einer umsatz-
steuerfreien Vermietung
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Hintergrund     
Ursprünglich sollte das Gesetz bis Ende No-
vember 2019 in „trockenen Tüchern“ sein und 
die Änderungen zum 1.1.2020 in Kraft treten. 
Dieser Plan wurde aber aufgegeben und das Ge-
setzgebungsverfahren sollte im ersten Halbjahr 
2020 zum Abschluss gebracht werden. Aber auch 
daraus wurde nichts, sodass sich der Gesetzgeber 
in 2021 erneut (final) mit der Eindämmung von 
Share Deals befassen musste.

Bisherige Rechtslage und Änderungen im 
Überblick     
Kaufen Immobilieninvestoren statt einer Immo-
bilie Anteile an der Firma, die Eigentümerin der 
Immobilie ist, bleiben diese Share Deals grund-
erwerbsteuerfrei, solange Investoren weniger als 
95 % der Unternehmensanteile kaufen. Das Pro-
blem für den Fiskus: Oft übernehmen Co-In-
vestoren die restlichen Anteile. Nach einer War-
tezeit von fünf Jahren können beide die Anteile 
steuerfrei vereinen. Um dieses Prozedere einzu-
dämmen, wurden nun u. a. folgende Punkte im 
Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) geändert: 

 � Die Beteiligungsgrenze wurde von 95 % auf 
90 % gesenkt.

 � Einführung eines neuen Ergänzungstatbe-
stands zur Erfassung von Anteilseignerwech-
seln in Höhe von mindestens 90 % bei Kapi-
talgesellschaften.

 � Die Haltefrist der Anteile wurde von fünf auf 
zehn Jahre erhöht.

 � Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage 
auf Grundstücksverkäufe im Rückwirkungs-
zeitraum von Umwandlungsfällen.

 � Verlängerung der sogenannten Vorbehaltens-
frist in § 6 GrEStG auf 15 Jahre.

Quelle | Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 
vom 12.5.2021, BGBl I 2021, S. 986; Bundesrat, Top 5 „Bundes-
rat stimmt Maßnahmen gegen Share Deals zu“, Stand 17.5.2021

Der Bundesfinanzhof entschied, dass bei der 
Bewertung von Arbeitslohn anlässlich einer Be-
triebsveranstaltung alle mit dieser in unmittelba-
rem Zusammenhang stehenden Aufwendungen 
des Arbeitgebers anzusetzen sind, ungeachtet 
dessen, ob sie beim Arbeitnehmer einen Vorteil 
begründen können. Die danach zu berücksichti-
genden Aufwendungen des Arbeitgebers sind zu 
gleichen Teilen auf die bei der Betriebsveranstal-
tung anwesenden Teilnehmer aufzuteilen. Eine 
Arbeitgeberin plante die Durchführung eines 
gemeinsamen Kochkurses als Weihnachtsfeier. 
Jeder Teilnehmer durfte unbegrenzt Speisen und 
Getränke verzehren. Zwei von den ursprünglich 
angemeldeten 27 Arbeitnehmern sagten kurz-
fristig ab, ohne dass dies zu einer Verminderung 
der Veranstaltungskosten führte. Die Arbeitgebe-
rin war der Ansicht, dass die Kosten, die auf die 
beiden angemeldeten, aber nicht teilnehmenden 
Arbeitnehmer entfielen, nicht Teil der Zuwen-
dungen i. S. des Einkommensteuergesetzes seien. 
Demgemäß teilte sie die Gesamtkosten der Weih-
nachtsfeier durch die Anzahl der angemeldeten 
(27) Arbeitnehmer. Demgegenüber verlangte das 
beklagte Finanzamt, dass auf die tatsächlich teil-
nehmenden 25 Arbeitnehmer abzustellen sei. Die 
Klage hatte vor dem Bundesfinanzhof keinen Er-
folg.

Das Gesetzgebungsverfahren zur Eindämmung 
der sogenannten Share Deals, mit denen Immo-
bilieninvestoren bislang die Grunderwerbsteuer 
umgehen konnten, ist endlich abgeschlossen. Am 
17.5.2021 wurde das Gesetz zur Änderung des 
Grunderwerbsteuergesetzes im Bundesgesetzblatt 
verkündet. Die Änderungen gelten ab 1.7.2021. 

Arbeitslohn anlässlich von Be-
triebsveranstaltungen

Grunderwerbsteuer: Eindäm-
mung von Share Deals endlich 
beschlossen
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Für die künftige (Investitionszeitraum von drei 
Jahren) Anschaffung oder Herstellung von ab-
nutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens kann ein Investitionsabzugsbetrag 
(IAB) von bis zu 40 % (in nach dem 31.12.2019 
endenden Wirtschaftsjahren: 50 %) der voraus-
sichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten gewinnmindernd geltend gemacht werden. 
Ein IAB setzt voraus, dass das Wirtschaftsgut fast 
ausschließlich (mindestens 90 %) betrieblich ge-
nutzt wird. Mit dem Gesetz zur Modernisierung 
des Körperschaftsteuerrechts wurde der Investi-
tionszeitraum auf fünf Jahre (Bildungsjahr 2017) 
bzw. auf vier Jahre (Bildungsjahr 2018) verlängert. 

Die folgende Übersicht zeigt, welche Fristen in 
Abhängigkeit vom Jahr der Bildung gelten: 

Die gesetzliche Verlängerung des Investitionszeit-
raums ist der Coronapandemie geschuldet. Sollte 
sich eine im Jahr 2017 bzw. 2018 beabsichtigte 
Investition, für die ein IAB gebildet wurde, selbst 
bis Ende 2022 nicht realisieren lassen, könnte we-
gen der damit verbundenen rückwirkenden Ver-
zinsung eine frühzeitige freiwillige Auflösung des 
seinerzeit gebildeten IAB erwogen werden. 

Quelle | Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts 
vom 25.6.2021, BGBl I 2021, S. 2050

Nach Auffassung des Finanzgerichts Köln dürfen 
gemeinnützige Musikvereine, die nicht nur unter-
geordnet ausbilden, auch für gezahlte Mitglieds-
beiträge Spendenbescheinigungen ausstellen. Da 
gegen dieses Urteil bereits die Revision anhängig 
ist, muss nun der Bundesfinanzhof entscheiden.

Sachverhalt     
Im Streitfall ging es um einen gemeinnützigen 
Musikverein, der neben seinem Orchesterbetrieb 
eine Bläserklasse an einer Schule und ein Nach-
wuchsorchester zur musikalischen Jugendarbeit 
unterhält. Der Verein bildet Musiker im Bereich 
der Blasmusik und des Dirigats aus. Mitglieder des 
Vereins sind überwiegend Freizeitmusiker sowie 
vereinzelt Musikstudenten und Berufsmusiker. 
Zudem gibt es inaktive Fördermitglieder, die nicht 
am Musikbetrieb teilnehmen. Das Finanzamt un-
tersagte dem Verein, Spendenbescheinigungen 
über die Mitgliedsbeiträge auszustellen. Die Ver-
einstätigkeit diene auch der Freizeitgestaltung der 
Mitglieder und dies schließe den Spendenabzug 
für Mitgliedsbeiträge nach § 10b Abs. 1 S. 8 Ein-
kommensteuergesetz aus. Das Finanzgericht Köln 
sah das aber anders: Die Tätigkeit des Vereins auf 
dem Gebiet der musikalischen Ausbildung ist 
nicht nur von untergeordneter Bedeutung.  
Mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bür-
gerschaftlichen Engagements aus 2007 soll die 
in gemeinnützigen Vereinen „zivilgesellschaftlich 
organisierte Mitmenschlichkeit“ durch den Ab-
bau von Bürokratiehemmnissen gefördert werden. 
Diese Förderung umfasst auch einen besseren 
Sonderausgabenabzug für Mitgliedsbeiträge an 
Kulturvereine. Eine für den Beitragsabzug schäd-
liche „eigene kulturelle Freizeitbetätigung der 
Mitglieder“ überwog im Streitfall nicht.
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Investitionsabzugsbetrag: Inves-
titionszeitraum wurde coronabe-
dingt verlängert

Übersicht

Jahr der Bildung des IAB Späteste Auflösung 
des IAB

2016 2019

2017 2022 (fünf Jahre)

2018 2022 (vier Jahre)

2019 2022

2020 2023

Sind Mitgliedsbeiträge an ausbil-
dende Musikvereine als Sonder-
ausgaben abziehbar?

Für Vereine




